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Bitte schenken Sie diesen AGB Ihre Aufmerksamkeit, 
denn mit Ihrer Buchung erkennen Sie diese Geschäfts-
bedingungen, die Ihnen vor der Buchung übermittelt 
werden, an. Sie gelten für Pauschalreiseverträge, auf 
welche die Vorschriften der §§ 651a ff BGB über den 
Reisevertrag direkt Anwendung finden. Die Bestim-
mungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des 
zwischen dem Kunden und den Standorten der WDL 
gGmbH, der WDL Starnberger See gGmbH und der 
WDL Dünenhof gGmbH (nachfolgend vereinfacht als 
WDL bezeichnet), zu Stande kommenden Pauschalreise-
verträge. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der 
§§ 651 a bis y BGB und der Artikel 250 und 252 EGBGB 
und füllen diese aus. 

1.	 Anmeldung zu einer Veranstaltungen bei WDL
2.	 Zahlungsbedingungen
3.	 Leistungsbeschreibung der Veranstaltungen
4.	 Rücktritt von einer Veranstaltungen durch den 

Anmeldenden / Ersatzreisender
5.	 Rücktritt vom Reisevertrag durch WDL
6.	 Pflichten des Teilnehmenden
7.	 Versicherung während der WDL Veranstaltung
8.	 Veranstaltungen im Ausland
9.	 Haftungsausschluss
10.	 Verlinkung auf andere Webseiten
11.	 Online-Zuschaltung zu Veranstaltungen
12.	 Gästeinformation zur Datenverarbeitung
13.	 Gerichtsstand und Informationen zur   Verbrau-

cherstreitbeilegung
14.	 Salvatorische Klausel

§1 Anmeldung zu einer Veranstaltung bei 
WDL

     	 Mit der Anmeldung wird von WDL als Veranstalter 
der Abschluss eines Reisevertrages aufgrund der in 
der Ausschreibung genannten Leistungsbeschrei-
bungen und Preise unter Einbeziehung dieser Teil-
nahmebedingungen verbindlich angeboten.

	 Die Anmeldung soll über das hierfür von WDL bereit 
gestellte Buchungsportal erfolgen; Unverbindliche 
Reservierungen eines Teilnahmeplatzes sind in der 
Regel nicht möglich. Erfolgt die Reiseanmeldung 
(elektronisch), wird bei Verfügbarkeit die Buchung 
bestätigt und der Vertrag kommt mit Erhalt der Bu-
chungsbestätigung zustande. Bei Vertragsabschluss 
erhält der Anmelder eine den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechende Ausfertigung der Buchungsbestäti-
gung auf einem dauerhaften Datenträger übermit-
telt, sofern der Reisegast nicht Anspruch auf eine 
Reisebestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 
Abs. 1 Satz 2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in 
gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Par-
teien oder außerhalb von Geschäftsräumen erfolgte. 

	 Sollte die Veranstaltung bereits voll belegt sein, so 
kann der Reisegast sich auf die Warteliste anmelden. 
Sollte bei der Anmeldung „Genehmigung erforder-
lich“ stehen, so prüft WDL die Anmeldung zunächst. 
Sollte der Teilnahme Gründe entgegenstehen, wird 
der Anmeldende zeitnah benachrichtigt. Im anderen 
Fall wird die Buchung nach der Prüfung bestätigt. 

	 Der Anmeldende hat für alle Vertragsverpflichtun-
gen von Personen, für die er die Buchung vornimmt, 
wie für seine eigenen einzustehen, soweit er diese 
Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte 
Erklärung übernommen hat. 

	 Weicht der Inhalt der Teilnahmebestätigung vom 
Buchungsinhalt ab, liegt ein neues Vertragsangebot 
vor, an welches WDL für einen Zeitraum von 10 Tagen 
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebots zustande, wenn WDL bezüg-
lich des neuen Angebots auf die Änderung hingewie-
sen und seine vorvertraglichen Informationspflich-
ten erfüllt hat und der Anmeldende dieses innerhalb 
der Bindungsfrist durch ausdrückliche Annahme-
erklärung bestätigt oder die Anzahlung erklärt. 

	 Die von WDL gegebenen vorvertraglichen Informa-
tionspflichten über wesentliche Eigenschaften der 
Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen 
Kosten, die Zahlungsmodalitäten und die Storno-
pauschalen (gemäß Art. 250 § 3 Nr. 1,3 bis 5 und 7 

EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Rei-
severtrages, sofern dies zwischen den Parteien aus-
drücklich vereinbart ist. 

	 Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen oben ge-
nannten Buchungsarten aufgrund der gesetzlichen 
Vorschrift des § 312 g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB kein 
Widerrufsrecht bei Pauschalreiseverträgen, die im 
Fernabsatz abgeschlossen wurden, nach Vertrags-
abschluss besteht. Ein Rücktritt und die Kündigung 
vom Vertrag hingegen ist unter Berücksichtigung 
der Regelung in Ziffer 4 und 5 möglich.

§2 Zahlungsbedingungen
	 Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der 

Reise dürfen nur gefordert werden, wenn ein wirk-
samer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und 
dem Anmeldenden der Sicherungsschein mit Namen 
und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in kla-
rer, verständlicher und hervorgehobener Weise im 
Sinne von § 651r Abs. 4 BGB und Artikel 252 EGBGB 
übergeben wurde. 

2.1	 Bei Buchungen über das WDL-Buchungsportal wir 
der Teilnahmebeitrag, sofern in der Ausschreibung 
nichts Abweichendes vermerkt oder mit dem An-
meldenden vereinbart ist, per Lastschrift nach Be-
endigung der Veranstaltung eingezogen. Hierzu er-
teilt der Anmeldende über den Link, der in der von 
WDL zugesandten Rechnung enthalten ist, auf der 
Zahlungsplattform Stripe ein Lastschriftmandat. 
Auf der Rechnung wird auf den fälligen Termin zum 
Lastschrifteinzug hingewiesen. Dieser ist grundsätz-
lich nach Ablauf der Veranstaltung terminiert, wenn 
alle Reiseleistungen erbracht sind. Sollte das in der 
Anmeldung angegebene Konto nicht entsprechend 
gedeckt sein, fallen Bankgebühren an, die dem An-
meldenden berechnet werden (mind. € 6,50). Bar-
zahlungen für die Teilnahmen an Veranstaltungen 
werden nicht entgegengenommen.

2.2	An den Standorten sind im Zusammenhang mit zu-
sätzlichen erbrachten Leistungen, wie z.B. Getränke-
rechnungen folgende Zahlungsmöglichkeiten nutz-
bar. Diese erfolgen in der Regel beim Checkout. 

	 Barzahlung: Die Barzahlung ist grundsätzlich mög-
lich. Aus Sicherheitsgründen behalten wir uns vor, 
Barzahlungen nur bis zu einem bestimmten Höchst-
betrag zu akzeptieren.

	 EC-Kartenzahlung / Girocard: Zahlungen mit EC-
Karte (Girocard) werden vor Ort akzeptiert. Der Gast 
hat sicherzustellen, dass die Karte zum Zeitpunkt der 
Zahlung gültig und ausreichend gedeckt ist.

	 Überweisung: Eine Zahlung per Banküberweisung ist 
nur bei vorheriger Absprache möglich. Die vollstän-
dige Zahlung muss spätestens 7 Tage nach der Ab-
reise auf dem angegebenen Konto eingegangen sein. 
Etwaige Bankgebühren gehen zu Lasten des Gastes. 

§3 Leistungsbeschreibung der 
Veranstaltungen

3.1	 Der Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der 
beidseitigen Rechte und Pflichten ergibt sich aus der 
Leistungsbeschreibung in der Ausschreibung, den 
ergänzenden Angaben auf der Webseite von WDL, 
den Angaben vor der Buchung, der Teilnahmebestä-
tigung mit deren Bedingungen sowie den Angaben 
in den letzten Infos. WDL bzw. den Leitenden und 
Betreuenden der Veranstaltung obliegt im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen die Aufsichtspflicht 
über die minderjährigen Teilnehmenden. Dem An-
meldenden ist bekannt, dass hierfür möglichst schon 
vorab eine genaue Kenntnis etwaiger besonderer 
Umstände (z.B. Krankheiten, Notwendigkeit einer 
Medikamenteneinnahme, spezielle Nahrungsbedürf-
nisse) der Teilnehmenden erforderlich ist; er ver-
pflichtet sich daher, WDL diese Informationen auf 
dem hierfür vorgesehenen Formular (Freizeitpass) 
mitzuteilen, das mit den letzten Informationen ca. 4 
Wochen vor der Veranstaltung versendet wird.

3.2	WDL kann nach Vertragsabschluss Änderungen und 
Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von ein-
zelnen Leistungen oder Pflichten von dem vereinbar-
ten Inhalt des Reisevertrages vornehmen, die nach 

Vertragsabschluss notwendig werden und die von 
WDL nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, wenn diese nicht erheblich sind, den Ge-
samtzuschnitt der Veranstaltung nicht beeinträch-
tigen oder sonst für den Teilnehmenden zumutbar 
sind. Im Falle der Änderung und Abweichung einer 
wesentlichen Leistungserbringung hat WDL den 
Anmeldenden unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträ-
ger klar, verständlich und in hervorgehobener Weise 
davon in Kenntnis zu setzen. Der Anmeldende ist im 
Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 
Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abwei-
chung von besonderen Vorgaben berechtigt in einer 
angemessenen Frist entweder die Änderung anzu-
nehmen oder unentgeltlich vom Reisevertrag zu-
rückzutreten oder die Teilnahme an einer Ersatzreise 
zu verlangen, wenn WDL eine solche Reise angebo-
ten hat. Der Anmeldende hat die Wahl auf die Mittei-
lung zu reagieren oder nicht. Wenn der Anmeldende 
gegenüber WDL nicht oder nicht innerhalb der ge-
setzlichen Frist reagiert, gilt die mitgeteilte Ände-
rung als angenommen. Hierüber ist der Anmeldende 
in Zusammenhang mit der Änderungsmitteilung in 
klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise zu 
informieren. Eventuelle Gewährleistungsansprüche 
bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistun-
gen mit Mängeln behaftet sind. Hatte WDL für die 
Durchführung der geänderten Reise bzw. Ersatzreise 
bei gleichwertiger Beschaffenheit geringere Kosten, 
ist dem Anmeldenden der Differenzbetrag entspre-
chend § 651 m Abs. 2 BGB zu erstatten.

3.3	Die Gästehäuser von WDL sind ausnahmslos Nicht-
raucherhäuser; das Rauchverbot gilt auch auf dem 
Gelände der Gästehäuser. Nur in ausgewiesene Rau-
cherzonen ist das Rauchen erlaubt. 

3.4	Aus Gründen des Jugendschutzes ist Minderjährigen 
die Mitnahme und der Konsum alkoholischer Geträn-
ke nicht erlaubt. 

3.5	Die Mitnahme von Tieren in die WDL Gästehäuser ist 
aus hygienischen Gründen nicht gestattet.

3.6	Beachten Sie: Unsere Veranstaltungen sind nicht 
in all ihren Bestandteilen für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität geeignet. Für nähere Informa-
tionen kontaktieren Sie uns bitte.

§4 Rücktritt von einer Veranstaltung durch 
den Anmeldenden / Ersatzreisenden

4.1	 Der Teilnehmende kann sich bei Rücktritt von der 
Veranstaltung durch einen Dritten ersetzen lassen, 
sofern dieser den in der Ausschreibung angegebenen 
besonderen Erfordernissen genügt. Die Erklärung ist 
in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie WDL nicht später 
als sieben Tage vor Reisebeginn zugeht. Tritt ein Drit-
ter in den Vertrag ein, haften er und der Teilnehmen-
de dem WDL als Gesamtschuldner für den Reisepreis 
und die durch den Eintritt des Dritten entstandenen 
Mehrkosten. WDL hat die entstandenen und geltend 
gemachten Mehrkosten nachzuweisen. Im Falle einer 
Warteliste rückt die Person an erster Stelle nach. In 
diesen Fällen wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr 
von 8% des Reisepreises berechnet. Der Teilnehmer 
kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag 
zurücktreten. Der Rücktritt muss per Mail erfolgen. 
Maßgeblich ist das Datum des Eingangs der schrift-
lichen Rücktrittserklärung bei WDL. Bei Minderjähri-
gen muss der Rücktritt von einem Personensorge-
berechtigten erklärt werden. Tritt der Anmeldende 
vom Reisevertrag zurück oder tritt der Teilnehmen-
de die Veranstaltung nicht an, so kann WDL einen 
angemessenen pauschalen Ersatz für seine getrof-
fenen Vorkehrungen und Aufwendungen unter Be-
rücksichtigung einer anderweitigen Verwendung der 
Reiseleistung verlangen, soweit der Rücktritt nicht 
von WDL zu vertreten ist oder am Bestimmungsort 
oder in dessen unmittelbare Nähe außergewöhnliche 
Umstände auftreten, die die Durchführung der Ver-
anstaltungen oder die Beförderung von Personen 
an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. 
Die Höhe der Entschädigung bemisst sich nach dem 
Reisepreis abzüglich des Werts der ersparten Kosten 
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von WDL sowie abzüglich dessen, was WDL durch 
anderweitige Verwendung der Reiseleistung erwirbt. 
Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zu-
gangs zur Rücktrittserklärung in einem prozentualen 
Verhältnis zum Reisepreis berechnet und beträgt bei 
einem Rücktritt:

•	 bis 31 Tage vor Veranstaltungsbeginn:	      
10% des Teilnahmebeitrags

•	 bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn:	      
30% des Teilnahmebeitrages

•	 bis 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn:	      
50% des Teilnahmebeitrages

•	 bis zum Veranstaltungsbeginn und  
bei Nichterscheinen zur Veranstaltung:	      
90% des Teilnahmebeitrages

4.2	Diese pauschale Ersatzzahlung wird zeitnah nach der 
Rücktrittserklärung per Lastschrift eingezogen.

4.3	Dem Anmeldenden wie auch WDL bleibt der Nach-
weis unbenommen, dass WDL durch den Rücktritt 
überhaupt kein Schaden entstanden ist oder der 
tatsächliche Schaden geringer oder höher ist als die 
pauschale Ersatzzahlung.

4.4	Bei Minderjährigen wird die Beaufsichtigungspflicht 
bei einer evtl. Rückreise durch den Personensorge-
berechtigten sichergestellt.

4.5	WDL behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pau-
schalen eine höhere, individuell berechnete Entschä-
digung zu fordern, soweit WDL nachweist, dass ihm 
wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils an-
wendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall 
ist WDL verpflichtet, die geforderte Entschädigung 
unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendun-
gen sowie abzüglich dessen, was er durch anderwei-
tige Verwendung der Reiseleistung erwirbt, konkret 
zu beziffern und zu begründen.

§5 Rücktritt vom Reisevertrag durch WDL
5.1	 a) Wenn der Anmeldende die Teilnehmerinformatio-

nen ungeachtet der ihm hierfür gesetzten Frist und 
einer schriftlichen Nachfrist von mindestens einer 
Woche nicht bei WDL einreicht.

	 b) bis eine Woche nach Erhalt der Teilnehmerin-
formationen, wenn erkennbar ist, dass – etwa aus 
medizinischen, gesundheitlichen, pädagogischen 
oder aus Gründen der Aufsichtsführung – die Teil-
nahme der angemeldeten Person mit einem nicht 
vertretbaren Risiko für den Teilnehmenden, die 
anderen Teilnehmenden oder WDL verbunden ist. 
c) beim Bekanntwerden für die Aufsichtsfüh-
rung oder die Durchführung der Freizeit wesent-
licher persönlicher Umstände des Teilnehmenden 
nach Abschluss des Reisevertrages, wenn durch 
diese eine geordnete oder sichere Durchfüh-
rung der Freizeit für den Teilnehmenden oder die 
anderen Teilnehmenden nicht gewährleistet ist. 
d) bis zu 28 Tage vor Reisebeginn, wenn eine in der 
Ausschreibung genannte Mindestteilnehmerzahl 
für die betreffende Freizeit nicht erreicht wird und 
in der Ausschreibung der Zeitpunkt, bis zu welchem 
vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem 
Teilnehmenden spätestens die Erklärung zugegan-
gen sein muss angegeben wird sowie die Mindest-
teilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in 
der Teilnehmerbestätigung genannt wird. Sollte 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich 
sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
werden kann, hat WDL unverzüglich von seinem 
Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. In jedem 
Fall ist WDL dazu  verpflichtet, den Teilnehmer un-
verzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die 
Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis 
zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unver-
züglich zuzuleiten. Bereits geleistete Zahlungen 
auf den Reisepreis erhält der Teilnehmer unver-
züglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen 
nach dem Zugang der Rücktrittserklärung, zurück. 
e) wenn der Teilnehmende die Durchführung der 
Freizeit ungeachtet einer Abmahnung der Freizeitlei-
tung so nachhaltig stört, dass WDL seine Aufsichts- 
oder Fürsorgepflicht gegenüber den Teilnehmenden 
der Freizeit oder die weitere schadensfreie Durch-
führung der Freizeit nicht mehr gewährleisten kann 
oder wenn sich der Teilnehmende ungeachtet einer 
Abmahnung der Freizeitleitung sonst in einem Maße 
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Kündigung 

des Reisevertrages gerechtfertigt ist. Beendet WDL 
den Vertrag aus einem unter a, b, c, e genannten 
Grund, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis, 
er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwen-
dungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 
die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht 
in Anspruch genommenen Leistung erlangt.

5.2	Wenn der Teilnehmende die Durchführung der Ver-
anstaltung ungeachtet einer Abmahnung der Veran-
staltungsleitung so nachhaltig stört, dass WDL seine 
Aufsichts- oder Fürsorgepflicht gegenüber den 
Teilnehmenden der Veranstaltung oder die weitere 
schadensfreie Durchführung der Veranstaltung nicht 
mehr gewährleisten kann oder wenn sich der Teilneh-
mende ungeachtet einer Abmahnung der Veranstal-
tungsleitung sonst in einem Maße vertragswidrig 
verhält, dass die sofortige Kündigung des Reisever-
trages gerechtfertigt ist. Beendet WDL den Vertrag 
aus einem unter a, b, c, e genannten Grund, so behält 
er den Anspruch auf den Reisepreis, er muss sich je-
doch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistung erlangt.

5.3	Die Kosten für eine evtl. erforderliche vorzeitige 
Rückreise des Teilnehmenden nach einer Kündigung 
sowie weitere damit im Zusammenhang anfallende 
Kosten werden dem Anmeldenden bzw. den Perso-
nensorgeberechtigten in Rechnung gestellt.

§6 Pflichten des Teilnehmenden
	 Bei auftretenden Schwierigkeiten ist jeder Teilneh-

mende verpflichtet, alles Zumutbare zu tun, um zu 
deren Behebung beizutragen und evtl. Schäden für 
alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. Der 
Teilnehmende ist verpflichtet, Beanstandungen un-
verzüglich der Leitung der Veranstaltung oder WDL 
mitzuteilen und dieser eine angemessene Frist zur 
Abhilfe zu setzen, wenn nicht die Abhilfe unmöglich 
ist oder von der Leitung der Veranstaltung oder von 
WDL ernsthaft verweigert wird oder wenn die sofor-
tige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 
Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Kommt 
ein Teilnehmender dieser Verpflichtung nicht nach, 
so stehen ihm oder dem Anmeldenden Ansprüche 
insoweit nicht zu. Wird die Durchführung der Ver-
anstaltung infolge eines Mangels der in § 651i Abs. 
2 BGB bezeichneten Art erheblich beeinträchtigt, 
kann der Teilnehmende den Vertrag nach § 651 l BGB 
kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn WDL 
eine vom Teilnehmenden bestimmte angemessene 
Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. 
Eine Fristsetzung entfällt, wenn Abhilfe unmöglich ist 
oder von WDL verweigert wird oder wenn die Kündi-
gung des Vertrages durch ein besonderes Interesse 
des Teilnehmenden gerechtfertigt ist. Die Leitung 
der Veranstaltung ist beauftragt und verpflichtet, für 
Abhilfe zu sorgen, soweit dies möglich und zumut-
bar ist. Ansprüche nach den § 651 i Abs. 3 Nr. 2 bis 7 
des Bürgerlichen Gesetzbuches hat der Anmeldende 
gegenüber WDL geltend zu machen. Empfohlen wird 
eine Geltendmachung auf einem dauerhaften Da-
tenträger. Ansprüche verjähren gemäß § 651 j BGB 
nach zwei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit 
dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden 
sollte. 

	 WDL verweist auf die Beistandspflicht gemäß § 651 
q BGB, wonach dem Teilnehmenden im Falle des 
§ 651 k Abs. 4 BGB oder aus anderen Gründen in 
Schwierigkeiten unverzüglich in angemessener Wei-
se Beistand zu gewährleisten ist, insbesondere durch 
a) Bereitstellung geeigneter Informationen über Ge-
sundheitsdienste, Behörden vor Ort und konsulari-
sche Unterstützung;

	 b) Unterstützung bei der Herstellung von Fernkom-
munikationsverbindungen und

	 c) Unterstützung bei der Suche nach anderen Reise-
möglichkeiten. Dabei bleibt § 651 k Abs. 3 BGB un-
berührt.

§7 Versicherung während der  
WDL-Veranstaltung

7.1	 WDL hat für die Teilnehmenden während der Dauer 
der Veranstaltung eine Haftpflichtversicherung ab-
geschlossen. Letztere tritt jedoch nur bei Schäden 
gegenüber Dritten ein, nicht bei Schäden, die sich 
die Teilnehmenden untereinander oder WDL gegen-

über zufügen.
7.2	 WDL empfiehlt ggf. den Abschluss eigener zusätz-

licher Versicherungen (Reiserücktrittskostenver-
sicherung, Unfallversicherung, Auslandskranken-
schutz, etc.), um die mit der Anmeldung/Teilnahme 
an der Freizeit verbundenen Risiken zu mindern.

§8 Veranstaltungen im Ausland
WDL verpflichtet sich den Teilnehmenden, bei Aus-
landsreisen über allgemeine Pass- und Visavorschrif-
ten sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten des 
Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren 
Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls not-
wendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über de-
ren evtl. Änderungen vor Reiseantritt zu informieren. 
Für die Erfüllung behördlicher Auflagen, Zoll- und 
Gesundheitsvorschriften sowie die Beschaffung der 
notwendigen Reisedokumente ist, sofern dies WDL 
nicht ausdrücklich übernommen hat, der Anmelden-
de selbst verantwortlich. 
WDL haftet nicht für unvorhersehbare Verzögerun-
gen der diplomatischen Vertretungen bei der Aus-
stellung von Reisedokumenten und beim Zugang, 
sofern ihn nicht ein eigenes Verschulden trifft.

§9 Haftungsausschluss
Die vertragliche Haftung von WDL für Schäden des 
Teilnehmenden, die nicht Körperschäden sind und 
nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist der Höhe 
nach beschränkt auf den dreifachen Teilnahmebei-
trag. Möglicherweise darüberhinausgehende An-
sprüche nach internationalen Übereinkünften oder 
auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften 
bleiben von der Beschränkung unberührt. WDL 
haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und 
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 
und die in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich 
und unter Angabe der Identität und Anschrift des 
vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet sind, dass sie für den 
Gast erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise 
von WDL sind und getrennt ausgewählt wurden. Die 
§§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben hierdurch 
unberührt. WDL haftet jedoch, wenn und soweit für 
einen Schaden des Gastes die Verletzung von Hin-
weis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten der 
Bildungsstätte ursächlich war.

§10 Verlinkung auf andere Webseiten
10.1	 WDL ist nur für die eigenen Inhalte, die es zur Nut-

zung bereithält, nach den einschlägigen Gesetzen 
verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind 
Querverweise (Links) auf die Webseiten anderer 
Anbieter zu unterscheiden. Durch den als Link ge-
kennzeichneten Querverweis ermöglicht den Zu-
gang zu fremden Inhalten.

10.2	Der Inhalt anderer Webseiten kann sich ändern, wo-
rauf WDL keinen Einfluss hat. Für illegale, fehlerhaf-
te oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung 
von Informationen Dritter entstehen, haftet allein 
der jeweilige Anbieter der Webseiten, auf welche 
verwiesen wurde. Eine Haftung für diese verlinkten 
Webseiten wird daher von WDL grundsätzlich aus-
geschlossen.

10.3	Sollte WDL feststellen, dass die verlinkten Seiten il-
legal oder nicht dem Verständnis von WDL entspre-
chen, wird die Verlinkung gelöscht.

§11 Online-Zuschaltung zu Veranstaltungen
11.1	 Teilnehmende haben die Möglichkeit, sich zu be-

stimmten Veranstaltungsangeboten online zu-
zuschalten. Die Online-Teilnahme erfolgt aus-
schließlich zu den im Vorfeld bekanntgegebenen 
Veranstaltungen, Zeiten und Inhalten.

11.2	 Für die Technische Voraussetzungen der Online-Zu-
schaltung ist eine stabile Internetverbindung sowie 
ein geeignetes Endgerät (z. B. PC, Laptop, Tablet) 
erforderlich. Die Verantwortung für die technische 
Funktionalität liegt beim Teilnehmenden.

11.3	 Bei Online-Zuschaltungen gelten die allgemeinen 
Verhaltensregeln der Veranstaltung. Störungen, 
unangemessenes Verhalten oder Missbrauch der 
digitalen Plattform können zum Ausschluss von der 
Online-Teilnahme führen.

11.4	 WDL übernimmt keine Haftung für technische Aus-
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fälle oder Verbindungsprobleme auf Seiten der 
Teilnehmenden. Ein Anspruch auf Ersatzleistungen 
besteht in solchen Fällen nicht.

11.5	 Die Online-Zuschaltung kann eine wechselseitige 
Bild- und Tonübertragungen beinhalten. Eine Auf-
zeichnung erfolgt nur mit vorheriger Information 
und Einwilligung der Teilnehmenden. Es gelten die 
Bestimmungen der Datenschutzerklärung (§12 Da-
tenschutz).

11.6	 Digitale Inhalte, die im Rahmen der Online-Zuschal-
tung bereitgestellt werden (z. B. Präsentationen, Vi-
deos), sind urheberrechtlich geschützt und dürfen 
nicht ohne schriftliche Zustimmung von WDL wei-
tergegeben oder veröffentlicht werden.

§12 Gästeinformation zur Datenverarbei-
tung
WDL verarbeitet vom Gast übermittelte personen-
bezogene Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit b. DSGVO und 
Art. 9 Abs. 2 lit. h DSGVO, um den Beherbergungs-
vertrag zu erfüllen.
In seiner Datenschutzerklärung unter www.wdl.de/
datenschutz versichert WDL die vertrauliche Be-
handlung der Daten der Anmeldenden und der Teil-
nehmenden gemäß den gesetzlichen Bestimmun-
gen.
Intern erhalten Mitarbeitende von WDL personenbe-
zogene Daten des Gastes, damit der Beherbergungs-
vertrag erfüllt werden kann. Es werden keine Daten 
in Länder außerhalb Deutschlands übermittelt.
Datenschutzbeauftragter: Stephan Eschenbacher, 
Eschenbacher IT-Consulting & Service, Eckenstraße 
50, 90480 Nürnberg, E-Mail: datenschutz@wdl.de

§13 Gerichtsstand und Informationen zur   
Verbraucherstreitbeilegung
Gerichtsstand von WDL ist dessen Sitz, bzw. dass 
für den Sitz zuständige Gericht an den Standorten. 
Auf diese Vereinbarung findet ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung 
mit der Maßgabe, dass falls der Teilnehmende sei-
nen gewöhnlichen Sitz im Ausland hat nach Art. 6 
Abs. 2 der Rom – I Verordnung auch den Schutz der 
zwingenden Bestimmungen des Rechts genießt, das 
ohne diese Klausel anzuwenden wäre. WDL weist im 
Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbei-
legung darauf hin, dass WDL nicht an einer freiwil-
ligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern 
eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung 
dieser Reisebedingungen für den Reiseveranstalter 
verpflichtend würde, informiert WDL den Teilneh-
menden hierüber in geeigneter Form. WDL weist für 
alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsver-
kehr geschlossen wurden, auf die europäische On-
line-StreitbeilegungsPlattform http://ec.europa.eu/
consumers/odr/ hin.

§14 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Rei-
severtrages oder dieser Teilnahmebedingungen hat 
nicht die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur 
Folge. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Ver-
tragsparteien richten sich ausschließlich nach deut-
schem Recht. Gerichtsstand von WDL ist Starnberg 
bzw. Cuxhaven. Diese Bedingungen gelten für die 
Anbieter:

WDL gemeinnützige GmbH 
Assenbucher Str. 101
82335 Berg
Amtsgericht München, HRB 268039

WDL Starnberger See gemeinnützige GmbH 
Assenbucher Str. 101
82335 Berg
Amtsgericht München, HRB 271515

WDL Dünenhof gemeinnützige GmbH
In den Dünen 2–4
27476 Cuxhaven
Amtsgericht Tostedt, HRB 207974
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